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Fachstudien- und Prüfungsordnung für den Bachelor- und 
Masterstudiengang Elektromobilität-ACES an der  

Technischen Fakultät der Friedrich-Alexander-Universität  
Erlangen-Nürnberg (FAU)  

– FPO ACES– 
Vom 22. August 2023 

1. Änderungssatzung vom …  
2. Änderungsatzung vom …  

ENTWURF, genehmigt durch den Fakultätsrat der Technischen Fakultät am 
07.02.2024 und vorbehaltlich der Genehmigung durch die weiteren zuständigen 

Gremien 
 
Aufgrund von Art. Satz 1 i. V. m. Art. 80 Abs. 1 Satz 1, Art. 84 Abs. 2 Satz 1, Art. 88 
Abs. 9, Art. 90 Abs. 1 Satz 2 und Art. 96 Abs. 3 Satz 1 Bayerisches Hochschulinnova-
tionsgesetz vom 5. August 2022 (BayHIG) erlässt die FAU folgende Fachstudien- und 
Prüfungsordnung: 
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I. Teil: Allgemeine Bestimmungen 
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§ 39 Geltungsbereich 
Diese Fachstudien- und Prüfungsordnung für den Bachelor- und den konsekutiven 
Masterstudiengang Elektromobilität-ACES ergänzt die Allgemeine Studien- und  
Prüfungsordnung für die Bachelor- und Masterstudiengänge und sonstige Studien 
i. S. d. Art. 77 Abs. 5 BayHIG an der Technischen Fakultät der FAU – ABMPO/Tech-
Fak – (in der jeweils geltenden Fassung). 
 
§ 40 Bachelorstudiengang, Studienbeginn, inhaltlich im Wesentlichen gleiche 

Studiengänge 
(1) Im Bachelorstudiengang Elektromobilität-ACES werden Kompetenzen in den Kern-
fächern der allgemeinen Ingenieurwissenschaften, der Ingenieurmathematik sowie in 
einer Auswahl der folgenden Bereiche erworben: 

1. AI and Autonomous Driving 
2. Connectivity 
3. E-Powertrain 
4. Sustainable Mobility and Production Technology. 

 
(2) Der Bachelorstudiengang umfasst die Module der Anlage 1. 
 
(3) Ein Studienbeginn ist zum Wintersemester möglich. 

 
(4) 1Als inhaltlich im Wesentlichen gleiche Studiengänge i. S. d. § 28 Abs. 1 Satz 2 
Nr. 2 ABMPO/TechFak gelten die Bachelorstudiengänge  

1. Maschinenbau 
2. Mechatronik 
3. Wirtschaftsingenieurwesen 
4. International Production Engineering and Management  
5. Berufspädagogik Technik. 

2In begründeten Fällen kann die Studienkommission Ausnahmen von der Regelung in 
Satz 1 zulassen. 
 

§ 41 Masterstudiengang, Teilzeitstudium, Studienbeginn,  
inhaltlich im Wesentlichen gleiche Studiengänge, Unterrichts- und Prüfungs-

sprache 
(1) 1Das Masterstudium baut konsekutiv auf den Bachelorstudiengang auf. 2§ 40 
Abs. 1 gilt entsprechend mit der Maßgabe, dass die bereits vorhandenen Kompeten-
zen entsprechend erweitert und vertieft werden. 
 
(2) Das Masterstudium umfasst die Module der Anlage 2a (Vollzeitstudium) oder 2b 
(Teilzeitstudium). 
 
(3) 1Ein Studienbeginn ist zum Winter- und zum Sommersemester möglich. 2Ausnah-
men regelt die Zugangskommission. 
 
(4) Die Regelung in § 34 Satz 3 Nr. 2 ABMPO/TechFak findet in Bezug auf inhaltlich 
im Wesentlichen gleiche Studiengänge keine Anwendung. 
 
(5) 1Für die Unterrichts- und Prüfungssprache gilt § 4 Abs. 5 ABMPO/TechFak. 2Er-
gänzend zu den deutschsprachigen Modulen wird in allen angebotenen Vertiefungs-
bereichen eine ausreichende Anzahl an englischsprachigen Modulen angeboten,  
sodass der Studiengang nach individueller Wahl auch durchgehend in englischer 
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Sprache studiert werden kann. 3Soll der Studiengang durchgehend in englischer  
Sprache studiert werden, so sind auch die Projekt- und Masterarbeit in englischer 
Sprache zu verfassen; Ausnahmen bedürfen der Zustimmung der Studienkommission. 
4Es wird dringend empfohlen, englischsprachige Module nur zu belegen, wenn im Rah-
men der Bewerbung auf einen Studienplatz nach § 49 der entsprechende Sprachnach-
weis erbracht wurde; Entsprechendes gilt für die deutschsprachigen Module. 
 
 
II. Teil: Besondere Bestimmungen 
 
1. Bachelorprüfung 
 

§ 42 Umfang der Grundlagen- und Orientierungsprüfung 
Die Grundlagen- und Orientierungsprüfung umfasst die in Anlage 1 mit GOP gekenn-
zeichneten Module. 
 

§ 43 Umfang und Gliederung der Bachelorprüfung 
1Die Bachelorprüfung umfasst die Module der Anlage 1 im Umfang von 180 ECTS-
Punkten. 2Der jeweiligen Anlage sind auch Art und Umfang der Prüfungen zu entneh-
men, soweit in den nachfolgenden Vorschriften nichts Abweichendes geregelt ist. 
 

§ 44 Vertiefungsbereiche 
(1) 1Zur fachspezifischen Profilbildung sind im Bachelorstudium zwei Vertiefungsberei-
che zu wählen. 2Dabei werden die in Anlage 3 aufgeführten Kompetenzen erworben. 
3Die innerhalb der zwei gewählten Vertiefungsbereiche angebotenen Vertiefungsmo-
dule sind dem von der Studienkommission genehmigten übergreifenden Katalog der 
Vertiefungsmodule zu entnehmen und werden ortsüblich vor Vorlesungsbeginn im Mo-
dulhandbuch bekannt gemacht. 
 
(2) 1Das Qualifikationsziel dieser Module liegt darin, auf den Pflichtmodulen aufbauend 
die Berufsqualifikation zu verstärken. 2Hierbei werden praxisnahe Kompetenzen ver-
mittelt. 3Den Studierenden wird durch die Wahlfreiheit ermöglicht, ihr Profil im Hinblick 
auf ihr angestrebtes zukünftiges Berufsfeld oder zur Vorbereitung auf ein nachfolgen-
des Masterstudium zu schärfen.  4Art und Umfang der Prüfungen sind abhängig von 
den in den jeweiligen Modulen (in der Regel im Umfang von 5 ECTS-Punkten) vermit-
telten Kompetenzen nach Sätzen 1 bis 3 und Anlage 3 und sind dem Modulhandbuch 
zu entnehmen. 
 
(3) 1Mögliche Prüfungsformen pro Modul sind: Klausur (60, 90, 120 min.), mündliche 
Prüfung (20-30 min.), Seminarleistung gemäß § 7 Abs. 3 ABMPO/TechFak oder 
Hausarbeit. 2In begründeten Ausnahmefällen sind gemäß § 7 Abs. 2 Satz 3 
ABMPO/TechFak auch Kombinationen der einzelnen Leistungen nach Satz 2 mög-
lich. 
 
(4) 1Der Umfang der Vertiefungsmodule beträgt in der Regel 5 ECTS-Punkte (i. d. R. 
Vorlesung und Übung). 2Abweichende Modulgrößen und Lehrveranstaltungskombina-
tionen sind dem Modulhandbuch zu entnehmen. 
 
(5) Die Studienkommission kann auf Antrag weitere Vertiefungsbereiche und -module 
nach Abs. 1 zulassen. 
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§ 45 Wahlmodule, Berufspraktische Tätigkeit 
(1) 1Die Wahlmodule im Mindestumfang gemäß Anlage 1 sollen in einem sinnvollen 
Zusammenhang zu den Vertiefungsmodulen nach § 44 Abs. 1 stehen und sind dem 
von der Studienkommission empfohlenen Katalog zu entnehmen. 2Ihr Qualifikations-
ziel liegt in der fachlichen Verbreiterung des Studiums im technischen Bereich und 
dem Erwerb übergreifender Kompetenzen 3Nicht im Katalog aufgeführte Module  
bedürfen der Genehmigung durch die Studienkommission. 4§ 44 Abs. 3 gilt entspre-
chend. 
 
(2) 1Die Berufspraktische Tätigkeit soll Einblicke in die Organisation und soziale Struk-
tur eines Industriebetriebes geben sowie an die berufliche Tätigkeit von Ingenieuren 
und Ingenieurinnen heranführen. 2Sie ist gemäß der Richtlinie für die praktische Aus-
bildung im Bachelor- und Masterstudiengang Elektromobilität-ACES abzuleisten und 
muss vom Praktikumsamt Elektromobilität-ACES anerkannt werden. 
 

§ 46 Voraussetzung für die Ausgabe der Bachelorarbeit 
1Für die Anfertigung der Bachelorarbeit wird das sechste Fachsemester empfohlen. 
2Für die Zulassungsvoraussetzungen gilt § 31 Abs. 3 Satz 2 ABMPO/TechFak. 

 
§ 47 Bachelorarbeit 

(1) 1Die Bachelorarbeit dient dazu, die Fähigkeit zu selbstständiger Bearbeitung von 
Aufgabenstellungen im Themenfeld Elektromobilität-ACES zu erlernen und nachzu-
weisen. 2Sie ist in ihrer Anforderung so zu stellen, dass sie in ca. 300 Stunden bear-
beitet werden kann. 
 
(2) 1Die Bachelorarbeit soll ein wissenschaftliches Thema aus einem der gewählten 
Vertiefungsbereiche behandeln. 2Die Betreuung erfolgt durch eine an diesem Vertie-
fungsbereich beteiligte, hauptberuflich i. S. d. Art. 53 Abs. 4 BayHIG beschäftigte  
modulverantwortliche Lehrperson der Technischen Fakultät und ggf. von dieser beauf-
tragte wissenschaftliche Mitarbeiterinnen bzw. Mitarbeiter; §§ 12 Abs. 1 und 31 Abs. 2 
Satz 2 ABMPO/TechFak bleiben unberührt. 
 
(3) 1Die Ergebnisse der Bachelorarbeit sind in einem ca. 20-minütigen Vortrag mit an-
schließender Diskussion im Rahmen eines Hauptseminars vorzustellen. 2Der Termin 
für den Vortrag wird von der betreuenden Lehrperson entweder während der Ab-
schlussphase oder nach Abgabe der Bachelorarbeit festgelegt und mindestens eine 
Woche vorher bekannt gegeben. 
 

§ 48 Bewertung der Leistungen des Bachelorstudiums 
(1) Das Bachelorstudium ist bestanden, wenn alle Module gemäß Anlage 1 bestanden 
sind. 
 
(2) 1Bei der Bildung der Note der Vertiefungsbereiche und der Wahlmodule gehen die 
Noten der Modulprüfungen mit ihrem arithmetischen Mittel ein. 2Für den Fall, dass die 
Summe der in einem dieser Bereiche erreichten ECTS-Punkte den in der Anlage 1 
angegebenen Umfang an ECTS-Punkten überschreitet, wird für den jeweiligen Bereich 
eine Zwischennote entsprechend der ECTS-Gewichtung der Einzelmodule gebildet 
und diese mit der angegebenen ECTS-Summe des jeweiligen Bereichs auf die  
Gesamtnote angerechnet. 3Satz 1 gilt für Module mit mehreren Teilleistungen entspre-
chend. 
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2. Masterprüfung 
 

§ 49 Qualifikation zum Masterstudium, Nachweise, Zugangsvoraussetzungen 
(1) 1Fachspezifischer Abschluss im Sinne des § 33 Abs. 1 Nr. 1 ABMPO/TechFak ist 
der Bachelorabschluss nach dieser Fachstudien- und Prüfungsordnung oder ein 
gleichwertiger in- oder ausländischer Abschluss, der im Hinblick auf das Qualifikati-
onsziel keine wesentlichen Unterschiede zum Bachelorabschluss im Fach Elektromo-
bilität-ACES nach dieser Fachstudien- und Prüfungsordnung aufweist. 2Für alle übri-
gen Studiengänge wird die Möglichkeit des Zugangs individuell geprüft. 3Bei der Be-
werbung ist anzugeben, ob das Masterstudium in deutscher oder englischer Sprache 
absolviert werden soll. 
 

(2) 1Als weitere Unterlage im Sinne des Abs. 2 Satz 6 Nr. 3 Anlage ABMPO/TechFak 
müssen die Bewerberinnen und Bewerber abweichend von den in der Satzung der 
Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg (FAU) über die Bewerbung, Im-
matrikulation, Rückmeldung, Beurlaubung und Exmatrikulation (ImmaS) geforderten 
Sprachnachweisen entweder 

a) für das Masterstudium in deutscher Sprache einen Nachweis über deutsche 
Sprachkenntnisse auf folgendem Niveau erbringen: 
- mindestens DSH-2 mit je mind. 74 % der erzielbaren Punkte im schrift-

lichen und mündlichen Prüfungsteil 
- alternativ TestDAF mit mind. 4 Punkten in allen Bereichen, sowie min-

destens 5 Punkten in einem der Bereiche, oder 
b) für das Masterstudium in englischer Sprache einen Nachweis über engli-

sche Sprachkenntnisse auf dem Niveau von mindestens C1 des Gemein-
samen Europäischen Referenzrahmens (GER); für die Nachweismöglich-
keiten wird beispielhaft auf die Äquivalenztabelle des Sprachenzentrums 
der FAU verwiesen 

erbringen. 
2Bewerberinnen und Bewerbern, die ihren Erstabschluss nicht in einem Unterzeich-
nerstaat des Übereinkommens über die Anerkennung von Qualifikationen im Hoch-
schulbereich in der europäischen Region vom 11. April 1997 (im Folgenden: Lissabon-
Konvention) erworben haben, wird dringend empfohlen, darüber hinaus einen oder 
mehrere Nachweise über Fachkenntnisse in Form eines „Graduate Record Examina-
tion (GRE)" in Form des "subject test physics“, des "subject test mathematics“ und/o-
der des "General Test", oder eines „Graduate Aptitude Test in Engineering“ (GATE) 
oder vergleichbarer standardisierter Testverfahren einzureichen. 3Von Satz 1 und 2 
abweichende Nachweise werden individuell von der Zugangskommission auf Ein-
schlägigkeit geprüft. 
 

(3) 1Soweit gemäß Abs. 2 Satz 2 der Nachweis eines oder mehrerer standardisierter 
Testverfahren erbracht wurde, werden diese bei der Prüfung der fachlichen Einschlä-
gigkeit der Vorqualifikation der Bewerberin bzw. des Bewerbers gemäß Abs. 1 berück-
sichtigt und können bei entsprechend erfolgreichem Nachweis in Zweifelsfällen den 
Ausschlag geben, so dass zugunsten der Bewerberin bzw. des Bewerbers davon aus-
gegangen wird, dass hinsichtlich der im Erstabschluss nachgewiesenen Kompetenzen 
keine wesentlichen Unterschiede im Hinblick auf die in Abs. 1 Satz 1 genannten Refe-
renzkriterien bestehen. 2Die Zugangskommission gibt die für den jeweiligen Bewer-
bungsdurchlauf notwendigen Grenzwerte für den erfolgreichen Nachweis im Sinne des 
Satz 1 in Abhängigkeit von der regelmäßigen Neuausrichtung der Tests durch die Ver-
anstalter ortsüblich bekannt. 3Im Übrigen wird die Qualifikation zum Masterstudium i. 
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S. d. Abs. 5 Satz 2 Nr. 2 Anlage ABMPO/TechFak festgestellt, wenn in einer Auswahl 
des Katalogs von Modulen des Bachelorstudiengangs nach dieser Fachstudien- und 
Prüfungsordnung, die in Anlage 1 mit „K“ gekennzeichnet sind, oder vergleichbare 
Module eines anderen Studiengangs im Umfang von mindestens 20 ECTS-Punkten 
der Mittelwert der Modulnoten 3,0 oder besser beträgt. 
 
Hinweis: Für die Regularien einer elektronischen Zugangsprüfung siehe 
ABMPO/TechFak, Anlage, Abs. 7 (s. letzte Seite dieses Dokuments) 
 
(4) Findet eine mündliche Prüfung gemäß Abs. 5 Satz 3 ff. Anlage ABMPO/TechFak 
statt, werden die Bewerberinnen und Bewerber auf Basis folgender Kriterien und Ge-
wichtung beurteilt: 
1. Qualität der Grundkenntnisse in den Bereichen „ingenieurwissenschaftliche Grund-

lagen der Elektromobilität“ (insbesondere Elektrotechnik, Maschinenbau und Infor-
matik), „ingenieurwissenschaftliche Anwendungen der Elektromobilität“ (insbeson-
dere Elektrotechnik, Maschinenbau und Informatik) sowie „naturwissenschaftliche 
Grundlagen“ (z. B. Physik) und „Mathematik“ (25 Prozent), 

2. Qualität der im Bachelorstudium erworbenen Grundkenntnisse, welche die Basis 
für eine fachliche Spezialisierung entsprechend der wählbaren Vertiefungsbereiche 
des Masterstudiengangs bilden; hierbei kann die Bewerberin bzw. der Bewerber 
einen der Vertiefungsbereiche für die mündliche Zugangsprüfung auswählen (vgl. 
Anlage 3) (25 Prozent), 

3. Beschreibung eines erfolgreich durchgeführten ingenieurwissenschaftlichen Pro-
jektes (z. B. Bachelorarbeit), Qualität der Kenntnisse der einschlägigen Literatur 
(30 Prozent), 

4. positive Prognose aufgrund steigender Leistungen im bisherigen Studienverlauf in 
den ingenieurwissenschaftlichen Modulen; Besprechung auf Basis der Abschluss-
dokumente (insbes. Transcript of Records) des Erstabschlusses (20 Prozent). 

 
(5) § 33 Abs. 2 ABMPO/TechFak gilt mit der Maßgabe, dass die Zugangskommission 
insbesondere auch geeignete Sprachkurse als Auflage für den Zugang zum Master-
studiengang festlegen kann, falls im Qualifikationsprofil der Bewerberin bzw. des Be-
werbers entsprechende ausgleichsfähige Defizite vorliegen. 
 

§ 50 Umfang und Gliederung des Masterstudiums 
(1) Das Masterstudium umfasst gemäß § 41 Abs. 2 die Module der Anlage 2a (Vollzeit) 
bzw. 2b (Teilzeit). 
 
(2) 1Zur fachspezifischen Profilbildung sind im Masterstudium zwei Vertiefungsberei-
che der Anlage 3 zu wählen. 2Das Qualifikationsziel dieser Module liegt in der  
Forschungsqualifikation auf hohem wissenschaftlichem Niveau. 2Hierbei werden fach-
spezifische Forschungsmethoden vermittelt und fachvertiefende Kompetenzen er-
langt, indem nach dem Qualifikationsprinzip der "T-shaped skills" einerseits vorhan-
dene Kompetenzen aus Fachgebieten der im Bachelor gewählten Vertiefungsmodule 
im Masterstudium weiter vertieft werden und andererseits eine Verbreiterung der  
Kompetenzen durch Wahl von Vertiefungsmodulen aus anderen Fachrichtungen er-
folgt. 3§ 44 Abs. 1 Satz 3 und Abs. 3-5 gelten entsprechend. 
 
(3) Für die Wahlmodule gelten § 45 Abs. 1 und § 50 Abs. 2 Satz 2 entsprechend. 2Für 
die Berufspraktische Tätigkeit gilt § 45 Abs. 2 entsprechend. 
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(4) 1Die Schlüsselqualifikationen und das Hochschulpraktikum sind ebenfalls dem von 
der Studienkommission empfohlenen Katalog zu entnehmen, der auch die jeweilige 
Prüfungsform regelt. 2Art und Umfang der Prüfung sind abhängig vom konkreten  
didaktischen Charakter der gewählten Module und der jeweils einschlägigen Studien- 
und Prüfungsordnung bzw. dem Modulhandbuch zu entnehmen. 2§ 45 Abs. 1 Sätze 
2 und 3 und § 50 Abs. 2 Satz 2 gelten entsprechend. 
 

§ 51 Prüfungen des Masterstudiums 
Spätestens bei der Zulassung zur ersten Prüfung eines Vertiefungsmoduls muss die 
Wahl der Vertiefungsbereiche nach § 50 Abs. 2 feststehen. 
 

§ 52 Projektarbeit bzw. Project Thesis 
(1) 1Die Projektarbeit dient dazu, die selbstständige Bearbeitung von Aufgabenstellun-
gen der Elektromobilität-ACES auf Masterniveau zu erlernen. 2Jede Projektarbeit ist in 
ihren Anforderungen so zu stellen, dass sie in einer Bearbeitungszeit von ca. 360  
Stunden innerhalb von fünf Monaten, bei Teilzeitstudium innerhalb von acht Monaten, 
abgeschlossen werden kann. 3Der Bearbeitungszeitraum darf im Falle des Vollzeitstu-
diums sechs, im Falle des Teilzeitstudiums neun Monate, nicht überschreiten. 
 
(2) 1§ 47 Abs. 2 und 3 gelten entsprechend. 2Die in § 36 Abs. 2 Satz 2, Abs. 3 Satz 3 
und Abs. 5 bis 10 ABMPO/TechFak für die Masterarbeit getroffenen Regelungen gel-
ten für die Projektarbeit entsprechend. 

§ 53 Voraussetzung für die Ausgabe der Masterarbeit bzw. Master Thesis 
1Es wird empfohlen, mit der Anfertigung der Masterarbeit erst nach erfolgreichem 
Nachweis sämtlicher übriger Module des Masterstudiums zu beginnen. 2Vorausset-
zung für die Zulassung zur Masterarbeit ist, 
1. dass im Masterstudium Leistungen im Umfang von mindestens 80 ECTS-Punkten 

nachgewiesen werden; 
2. die Vorlage entsprechender Nachweise, falls die Zulassung zum Masterstudium mit 

Auflagen gemäß § 49 Abs. 5 erfolgte oder Module gemäß Anlage 2a bzw. 2b Fuß-
note 2 festgelegt wurden. 

 
§ 54 Masterarbeit bzw. Master Thesis 

(1) 1Die Masterarbeit dient dazu, die Fähigkeit zu selbstständiger Bearbeitung wissen-
schaftlicher Aufgabenstellungen der Elektromobilität-ACES auf Masterniveau nachzu-
weisen. 2Sie ist in ihren Anforderungen so zu stellen, dass sie in ca. 900 Arbeitsstun-
den bearbeitet werden kann. 
 
(2) § 47 Abs. 2 und 3 gelten entsprechend.  
 

§ 55 Bewertung der Leistungen des Masterstudiums 
(1) Das Masterstudium ist bestanden, wenn alle Module der Anlage 2a (Vollzeit) bzw. 
2b (Teilzeit) bestanden sind. 
 
(2) Bei der Bildung der Noten gilt § 48 Abs. 2 entsprechend. 
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III. Teil: Schlussbestimmungen 
 

§ 56 Inkrafttreten 
(1) 1Diese Fachstudien- und Prüfungsordnung tritt am 1. Oktober 2023 in Kraft. 2Sie 
findet erstmals Anwendung auf Studierende, die ab dem Wintersemester 2023/2024 
das Bachelor- oder das Masterstudium Elektromobilität-ACES aufnehmen werden. 
3Sie gilt ebenfalls für die Studierenden, die zum Zeitpunkt des Inkrafttretens bereits 
nach der bisher gültigen Fachprüfungsordnung für den Bachelor- und Masterstudien-
gang Elektromobilität-ACES an der Technischen Fakultät der Friedrich-Alexander-Uni-
versität Erlangen-Nürnberg (FAU) – FPO ACES – vom 6. April 2022 studieren. 
 
(2) Gleichzeitig tritt die Fachprüfungsordnung für den Bachelor- und Masterstudien-
gang Elektromobilität-ACES an der Technischen Fakultät der Friedrich-Alexander-Uni-
versität Erlangen-Nürnberg (FAU) – FPO ACES – vom 6. April 2022 außer Kraft. 
 
(3) 1Die erste Änderungssatzung tritt am 1. April 2024 in Kraft. 2Die Änderungen in § 
49 Abs. 4 gelten für alle Studierenden, die das Masterstudium ab dem Wintersemester 
2024/2025 aufnehmen werden. 3Im Übrigen gelten die Änderungen für alle bereits im-
matrikulierten Studierenden sowie diejenigen, die das Bachelor- oder Masterstudium 
ab dem Sommersemester 2024 aufnehmen werden. 
 
(4) 1Die zweite Änderungssatzung tritt am 1. August 2024 in Kraft. 2Sie gilt für alle 
Studierenden, die das Studium ab dem Sommersemester 2025 aufnehmen werden. 
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Anlage 1: 
Studienverlaufsplan Bachelor Elektromobilität-ACES (Studienbeginn Wintersemester) 

S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 S9 S10 S11 S12 S13 S14   S15 S16 

Nr.  Modulbezeichnung  Lehrveranstal-
tung 

SWS 
 

Ges. 
ECTS 

Workload-Verteilung pro 
Semester in ECTS-Punkten 

  
Prüf.

-
form

* 
   

Art und Umfang der 
Prüfung 

GOP/ 
K 

 

V Ü P HS 
1. 2. 3. 4. 5. 6. 

WS SS WS SS WS SS 

  
Mobil.-   

  
fenster   

1. Pflichtbereich 

B 1 Mathematik für Elektromobilität-ACES 1 1)   4 2     7,5 7,5           PL 
+ SL 

Klausur 90 min 
+ Übungsleistung 2) GOP 

B 2 Mathematik für Elektromobilität-ACES 2 1)   4 2     7,5   7,5         PL 
+ SL 

Klausur 90 min 
+ Übungsleistung 2)   

B 3 Mathematik für Elektromobilität-ACES 3 1)   4 2     7,5     7,5       PL Klausur 90 min   

B 4 Grundlagen der Elektrotechnik I   4 2     7,5 7,5           PL Klausur 120 min GOP 

B 5 Grundlagen der Elektrotechnik II   2 2    5   5        PL Klausur 90 min K 

B 6 Praktikum Elektrotechnik für ACES    3  2,5   2,5    SL Praktikumsleistung  

B 7 Signale & Systeme I   2 2     5     5       PL Klausur 90 min K 

B 8 Statik und Festigkeitslehre   3 2 2   7,5   7,5         PL Klausur 90 min GOP/K 

B 9 Dynamik starrer Körper   3 2 2   7,5     7,5       PL Klausur 90 min K 

B 10 Grundlagen der Informatik (GdI)   3 3     7,5 7,5           s. FPO INF GOP 

B 11 Systemnahe Programmierung in C   2 2     5   5         s. FPO INF   

B 12 Werkstoffkunde   3 1     5 5           PL Klausur 90/120 min 2)   

B 13 Grundlagen der Messtechnik und  
Angewandte Statistik   3 3     7,5       2,5 5   PL Klausur 60/90/120 min 3) K 

B 14 Technische Darstellungslehre I und II 
Technische  
Darstellungs-
lehre I 

    4   5 2,5           SL Praktikumsleistung 
(Papierübungen)  

und 
Praktikumsleistung 
(Rechnerübungen) 

  
K 

    
Technische  
Darstellungs-
lehre II 

    2       2,5         SL 

  Produktentstehung in der Fahrzeugtechnik  
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S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 S9 S10 S11 S12 S13 S14   S15 S16 

Nr.  Modulbezeichnung  Lehrveranstal-
tung 

SWS 
 

Ges. 
ECTS 

Workload-Verteilung pro 
Semester in ECTS-Punkten 

  
Prüf.

-
form

* 
   

Art und Umfang der 
Prüfung 

GOP/ 
K 

 

V Ü P HS 
1. 2. 3. 4. 5. 6. 

WS SS WS SS WS SS 

B 15 Produktionstechnik I und II   4   4   5       5     PL Klausur 60/90/120 min 2) K 

B 16 Maschinenelemente I   4 2     5     5       PL Klausur 60/90/120 min 2) K 

B 17 Automotive Engineering 4)   2 2     5     2,5 2,5     PL Klausur 90/120 min 3) 4) K 

B 18 BWL für Ingenieure I    1  1     2,5 2,5           PL Klausur 60/90/120 min 2)   

  Summe Pflichtbereich           105                   

2. Vertiefungsbereiche 
B 19 Vertiefungsbereich ACES 1 gemäß § 40   6 6   4 20       10 10   PL siehe § 40 Abs. 3   

B 20 Vertiefungsbereich ACES 2 gemäß § 40   6 6   4 20       5 15   PL siehe § 40 Abs. 3   

  Summe Vertiefungsbereiche      40           

3. Interdisziplinärer Bereich 
B 21 Projektpraktikum ACES       8 2  5       5     SL Praktikumsleistung   

B 22 Wahlmodule   1 1   2 5           5 PL 2)  5)   
B 23 Berufspraktische Tätigkeit       2 12,5           12,5 SL Praktikumsleistung   
B 24 Bachelorarbeit mit Hauptseminar Bachelorarbeit         12,5           10 PL Bachelorarbeit   

    Hauptseminar       2             2,5 PL + Seminarleistung 
(4/5 +1/5)   

  Summe interdisziplinärer Bereich      35           

    Summen 60 42 25 14 180 32,5 27,5 30,0 30,0 30,0 30,0       

  GOP-Module         30          

  

K-Module 
(Fachspezifi-
sche Module  
für Masterzu-

gang) 

        52,5          

 
 
Erläuterungen: 
*  PL=Prüfungsleistung, SL=Studienleistung 
1)  Die Äquivalenzen der Mathematik-Module in den Studiengängen der Technischen Fakultät werden ortsüblich bekanntgemacht. 
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2)  Art und Umfang der Prüfung sind abhängig vom konkreten didaktischen Charakter der gewählten Module und der jeweils einschlägigen Studien- und Prüfungsordnung bzw. dem Modul-
handbuch zu entnehmen. 

3)  Auf Beschluss der Studienkommission kann die Prüfung auch zusätzlich in zwei Teilprüfungen angeboten werden. Näheres regelt das Modulhandbuch. 
4)  Auf Beschluss der Studienkommission kann das Modul in englischer Sprache und die Prüfung zusätzlich nach Wahl der Studierenden in zwei Teilprüfungen angeboten werden. 
5)  siehe Modulhandbuch. Abweichend von § 32 Abs. 2 Satz 3 ABMPO/TechFak werden Fehlversuche beim Wechsel in alternativ angebotene Module nicht angerechnet, wobei ein Modulwechsel 

nur möglich ist, solange noch keines der gewählten Module endgültig nicht bestanden ist. Darüber hinaus besteht gemäß § 32 Abs. 1 Satz 6 ABMPO/TechFak bei Nichtbestehen keine 
Wiederholungspflicht innerhalb der gesetzten Frist. 
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Anlage 2a: Masterstudium Vollzeit 

S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 S9 S10 S11 S12  S13 S14 

Nr.  Modulbezeichnung 1) 2) Lehrveranstaltung 
SWS 

  
Ge-

samt 
ECTS 

Workload-Verteilung 
pro Semester in  
ECTS-Punkten 

 
Prüf.-
form* Art und Umfang der 

Prüfung     

V Ü P HS 1. 2. 3. 4.   

                            

M 1 Major / Vertiefungsbereich ACES 1 siehe § 50 Abs. 3 
i. V. m. § 44 8 8   4 25 10 10 5   PL siehe § 50 Abs. 2 i. V. m. 

§ 44 

M 2 Major / Vertiefungsbereich ACES 2 siehe § 50 Abs.  2 
i. V. m. § 44 8 8   4 25 10 10 5   PL  siehe § 50 Abs. 2 i. V. m. 

§ 44 

M 3 Elective Modules / Wahlmodule siehe § 50 Abs. 3 
i. V. m. § 45 3 3   2 10   5 5   PL 3) 4) 

M 4 Key Qualifications / Schlüsselqualifikatio-
nen gemäß § 50 Abs. 4         2 2,5   2,5     SL 3) 

M 5 Laboratory Training / Hochschulpraktikum 
gemäß § 50 Abs. 4      2   2,5   2,5     SL Praktikumsleistung 3) 

M 6 Internship / Berufspraktische Tätigkeit       2 10 10       SL Praktikumsleistung 

M 7 Project thesis with Advanced Seminar / 
Projektarbeit mit Hauptseminar Projektarbeit         

15 
    12   PL Studien-/Projektarbeit 

+ Seminarleistung 
(4/5 +1/5)     Hauptseminar       2     3   PL 

M 8 Master Thesis with Advanced Seminar / 
Masterarbeit mit Hauptseminar Masterarbeit         

30  
      27 PL Masterarbeit 

+ Seminarleistung 
(9/10+1/10)     Hauptseminar       2       3 PL 

Summen SWS und ECTS-Punkte 
19 19 2 18 

120 30,0 30,0 30,0 30,0     
58 

 
Erläuterungen: 
*  PL=Prüfungsleistung, SL=Studienleistung 
1)  Bei der Modulwahl ist ein fachspezifischer Kompetenzgewinn im Masterstudiengang gegenüber dem vorangegangenen Bachelorstudium sowie ggfs. im Rahmen 

des Qualifikationsfeststellungsverfahrens erteilter Auflagen nachzuweisen. Dieser ergibt sich aus der jeweiligen Modulbeschreibung im Kontext des Qualifikations-
ziels des Masterstudiengangs. 

2)  vgl. § 49 Abs. 5. Die Zugangskommission kann Module aus dem Bachelorstudium (Anlage 1) oder vergleichbare englischsprachige Module sowie geeignete 
Sprachkurse, die nicht bereits Teil der Vorqualifikation der Bewerberinnen und Bewerber waren, zum Ausgleich fehlender Kompetenzen festlegen. 

3)  vgl. § 50 Abs. 3 bzw. 4. Art und Umfang der Prüfung sind abhängig vom konkreten didaktischen Charakter der gewählten Module und der jeweils einschlägigen 
Studien- und Prüfungsordnung bzw. dem Modulhandbuch zu entnehmen. 

4)  siehe Modulhandbuch; abgesehen von Fußnote 2 gilt: Abweichend von § 32 Abs. 2 Satz 3 ABMPO/TechFak werden Fehlversuche beim Wechsel in alternativ 
angebotene Module nicht angerechnet, wobei ein Modulwechsel nur möglich ist, solange noch keines der gewählten Module endgültig nicht bestanden ist. Darüber 
hinaus besteht gemäß § 32 Abs. 1 Satz 6 ABMPO/TechFak bei Nichtbestehen keine Wiederholungspflicht innerhalb der gesetzten Frist.  
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Anlage 2b: Masterstudium Teilzeit 

S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 S9 S10 S11 S12 S13  S14 S15 S16 S17 S18 

Nr. Modulbezeichnung 1) 2) Lehrveranstaltung 
SWS 

  
Ge-

samt 
ECTS 

Workload-Verteilung pro 
Semester in ECTS-Punkten 

Prüf.-
form* 

Art und Umfang der 
Prüfung     

V Ü P HS 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.  

                                    

M 1 Major / Vertiefungsbereich 
ACES 1 

siehe § 50 Abs. 2 
i. V. m. § 44 8 8   4 25 10 5 5 5         PL siehe § 50 Abs. 2  

i. V. m. § 44 

M 2 Major / Vertiefungsbereich 
ACES 2 

siehe § 50 Abs. 2 
i. V. m. § 44 8 8   4 25 5 5 5 10         PL siehe § 50 Abs. 2  

i. V. m. § 44 

M 3 Elective Modules / Wahlmodule siehe § 50 Abs. 3 
i. V. m. § 45 3 3   2 10   5 5           PL 3) 4) 

M 4 
 Key Qualifications / Schlüssel-
qualifikationen gemäß § 50 
Abs. 4  

       2  2,5         2,5       SL 3) 

 M 5 
Laboratory Training / Hoch-
schulpraktikum gemäß § 50 
Abs. 4  

     2   2,5         2,5       SL Praktikumsleistung 3) 

M 6 Internship / Berufspraktische 
Tätigkeit       2 10         5 5     SL Praktikumsleistung 

M 7 
Project thesis with Advanced 
Seminar / Projektarbeit mit  
Hauptseminar 

Projektarbeit         15         5 7     PL Studien-/Projektarbeit 
+ Seminarleistung 

(4/5 + 1/5)     Hauptseminar       2             3     PL 

M 8 
Master Thesis with Advanced 
Seminar / Masterarbeit mit  
Hauptseminar 

Masterarbeit          
30             15 12 PL Masterarbeit 

+ Seminarleistung 
(9/10 + 1/10)    Hauptseminar       2                 3 PL 

  
  

Summen SWS und ECTS-Punkte 

19 19 2 18 
120 15 15,0 15,0 15,0 15,0 15,0 15,0 15,0     

58 
 
Erläuterungen: 
*  PL=Prüfungsleistung, SL=Studienleistung 
1)  Bei der Modulwahl ist ein fachspezifischer Kompetenzgewinn im Masterstudiengang gegenüber dem vorangegangenen Bachelorstudium sowie ggfs. im Rahmen des Qualifikationsfest-

stellungsverfahrens erteilter Auflagen nachzuweisen. Dieser ergibt sich aus der jeweiligen Modulbeschreibung im Kontext des Qualifikationsziels des Masterstudiengangs. 
2)  vgl. § 49 Abs. 5. Die Zugangskommission kann Module aus dem Bachelorstudium (Anlage 1) oder vergleichbare englischsprachige Module sowie geeignete Sprachkurse, die nicht bereits 

Teil der Vorqualifikation der Bewerberinnen und Bewerber waren, zum Ausgleich fehlender Kompetenzen festlegen. 
3)  vgl. § 50 Abs. 3 bzw. 4. Art und Umfang der Prüfung sind abhängig vom konkreten didaktischen Charakter der gewählten Module und der jeweils einschlägigen Studien- und Prüfungs-

ordnung bzw. dem Modulhandbuch zu entnehmen. 
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4)  siehe Modulhandbuch; abgesehen von Fußnote 2 gilt: Abweichend von § 32 Abs. 2 Satz 3 ABMPO/TechFak werden Fehlversuche beim Wechsel in alternativ angebotene Module nicht 
angerechnet, wobei ein Modulwechsel nur möglich ist, solange noch keines der gewählten Module endgültig nicht bestanden ist. Darüber hinaus besteht gemäß § 32 Abs. 1 Satz 6 
ABMPO/TechFak bei Nichtbestehen keine Wiederholungspflicht innerhalb der gesetzten Frist. 
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Anlage 3: Vertiefungsbereiche 

Nr. Vertiefungsbereich Erwerb von Kompetenzen in einer Auswahl  
folgender Anwendungsbereiche (u.a.) 

1. AI and Autonomous Driving Machine learning, Regelungstechnik, Bildverarbeitung 
2. Connectivity Digitale Übertragung, Nachrichtentechnische Systeme, 

Rechnerkommunikation, Smart Grids 
3. E-Powertrain Leistungselektronik, Elektrische Antriebe, Automotive 

Engineering, Fuel Cells 
4. Sustainable Mobility and  

Production Technology  
Ressourceneffiziente Produktion, Elektrische 
Energiespeicher, Leichtbau 
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N E U F A S S U N G 
Allgemeine Studien- und Prüfungsordnung für die 

Bachelor- und Masterstudiengänge und die sonstigen Studien 
i. S. d. Art. 77 Abs. 5 BayHIG an der Technischen Fakultät 

der Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg 
(FAU) 

– ABMPO/TF – 
Vom … 

ENTWURF, genehmigt durch den Fakultätsrat der Technischen Fakultät am 
07.02.2024 und vorbehaltlich der Genehmigung durch die weiteren zuständigen 

Gremien, Änderungen vorbehalten. 
 

Auszug 
 

Anlage (Qualifikationsfeststellungsverfahren für den Masterzugang) 
 
… 
 
(6) 1Findet eine mündliche Zugangsprüfung statt, wird sie in der Regel als Einzelprü-
fung mit einem Umfang von ca. 15 Minuten durchgeführt. 2Sie kann auch als Grup-
penprüfung mit maximal fünf Bewerberinnen bzw. Bewerbern und einem Umfang von 
je ca. 15 Minuten pro Bewerberin bzw. Bewerber erfolgen; findet sie als Gruppenprü-
fung statt, so wird dies mit der Einladung bekannt gegeben. 3Sie kann mit Einver-
ständnis der Bewerberin bzw. des Bewerbers auch bildtelefonisch stattfinden. 4Sie 
wird von einem Mitglied der Zugangskommission oder von einer bzw. einem von der 
Zugangskommission bestellten Prüfenden in Anwesenheit einer Beisitzerin bzw. ei-
nes Beisitzers durchgeführt; § 20 Abs. 4 gilt entsprechend. 5Die mündliche Zugangs-
prüfung soll insbesondere zeigen, ob die Bewerberin bzw. der Bewerber die nötigen 
fachlichen und methodischen Kenntnisse besitzt und zu erwarten ist, dass sie bzw. er 
in einem stärker forschungsorientierten Studium selbstständig wissenschaftlich zu ar-
beiten versteht; die jeweilige Fachstudien- und Prüfungsordnung legt die Kriterien 
der Prüfung und deren Gewichtung fest. 6Das Ergebnis der mündlichen Prüfung so-
wie des Qualifikationsfeststellungsverfahrens insgesamt lautet bestanden bzw. nicht 
bestanden. 
 
(7) 1Findet eine elektronische Zugangsprüfung statt, wird sie in Form eines elektroni-
schen Tests durchgeführt, dauert 45-90 Minuten und umfasst das Lösen von Aufga-
ben aus den ingenieurwissenschaftlichen Grundlagenbereichen sowie aus den Mo-
dulen der Grundlagen- und Orientierungsprüfung sowie den fachwissenschaftlichen 
bzw. studiengangsbezogenen Pflichtmodulen gemäß Abs. 5 Satz 2 Nr. 2 des dem je-
weiligen Masterstudiengang zu Grunde liegenden konsekutiven Bachelorstudien-
gangs. 2Näheres zum Ablauf der elektronischen Zugangsprüfung, insbesondere 
dazu, ob die Prüfung mit oder ohne Aufsicht stattfindet, und zu den erlaubten Hilfs-
mitteln wird den Bewerberinnen und Bewerbern bei Bekanntgabe des Termins mitge-
teilt; im Falle der Durchführung unter Aufsicht gilt § 7 Abs. 3 Satz 3. 3§ 31 Abs. 7 
Satz 5 gilt entsprechend. 4Der Zugang wird gewährt, wenn die elektronische Zu-
gangsprüfung mit dem Prädikat „gut“ i. S. d. § 22 Abs. 1 Satz 1 oder besser bestan-
den ist. 5Die übrigen Bewerberinnen und Bewerber gelten als ungeeignet und werden 
nicht zum Masterstudiengang zugelassen. 
 


